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Die kantonale Militar-
hoheit — historische

Folklore?

Hptm Roland Claude Rasi

Das Militirwesen und die kantonale Militarhoheit sind ein traditions-
reicher, geschichtlich gewachsener Teilaufgabenbereich des
schweizerischen Bundesstaates. Heute, im durch Leistungs- und
Koordinationskrise geschwichten unitarischen Bundesstaat, stellt
sich die Frage nach der Daseinsberechtigung der kantonalen Militér-
hoheit. Der Verfasser der Basler Dissertation «Die kantonale
Militidrhoheit als Problem des Verhiltnisses von Bund und Kantonen»,
Basel 1974, legt hier die wichtigsten SchluBifolgerungen seiner
politisch und militirisch gleichermafien aktuellen und bedeutsamen

Arbeit vor.

I. Die bundesstaatliche Situation

Die Problematik der kantonalen Mi-
litirhoheit kann ohne einen Blick auf
die derzeitige bundesstaatliche Situa-
tion nicht erfat werden. Wohl kaum
in einem andern staatlichen Aufgaben-
gebiet spielt das Verhiltnis von Bund
und Gliedstaaten eine derart existen-
tielle Rolle wie gerade im schweizeri-
schen Wehrwesen.

Die allgemeine Krise des Bundes-
staates beschrinkt sich nicht auf die
Schweiz allein, sondern hat auch andere
traditionelle Bundesstaaten, wie die
USA oder die BRD, erfal3t. Die schwei-
zerische Situation ist aber durch Be-
sonderheiten, die vor allem historisch
erklarbar sind, gekennzeichnet. Die
Griinde fiir die derzeitige Leistungs-
und Koordinationskrise des schweize-
rischen Bundesstaates sind unter an-
derem in einem tief verwurzelten «Anti-
zentralismus» der Kantone zu suchen.
Noch weit verbreitet ist die Ansicht,
wonach im Bund zwar ein altiiber-
liefertes Zierstiick der Vergangenheit
verkorpert sei, dieser Bund aber immer
den wirklichen Foderalismus zum
Riickzug zwinge, wenn er titig werde.
Daraus ergibt sich ein unheilvoller
Kampf um Kompetenzen zwischen
Bund und Kantonen. Die Frage nach
der Kompetenzverteilung wird {ber-
bewertet.

Sodann vermag das finanzielle Ab-
héngigkeitsverhiltnis der Gliedstaaten
vom Bund, der zum Teil hemmungs-
lose Bettelgang nach Bern, die Staat-
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lichkeit der Kantone kaum glaubhafter
zu machen.

Eine entscheidende Rolle spielt
schlieBlich die sogenannte Unitarisie-
rung. Darunter versteht man im allge-
meinen das sich in den letzten Jahren
verstirkende und beschleunigende Phi-
nomen der allgemeinen Gewichtsver-
lagerung des staatlichen Lebens zugun-
sten des Bundes.

Moderne Staatsaufgaben koénnen
heute zum groBen Teil nur noch mit
einheitlichen Losungen bewdltigt wer-
den. Konsequenzen sind die wesent-
liche Konzentration der Kompetenzen
und Aufgaben beim Bunde, der Zen-
tralgewalt. Die Kantone werden zu
reinen Vollzugsorganen.

II. Der Inhalt der kantonalen Militéir-
hoheit

A. Grundlage der kantonalen Militir-
hoheit und damit des schweizerischen
Wehrwesens allgemein bilden die Mili-
tirartikel der Bundesverfassung (Arti-
kel 12 bis 22, 45 69, 85, 102, Ziffern
9 bis 12), wobei insbesondere die Ar-
tikel 12 bis 22 von Bedeutung sind.
Daneben gibt es eine beinahe uniiber-
sehbare Flut von Ausfithrungserlassen
auf Gesetzes- und Verordnungsstufe,
die vor allem auch die Aufgaben und
Pflichten der Kantone umschreiben.

Die traditionelle kantonale Militér-
hoheit stellt sich als die Gesamtheit der
den Kantonen auf ihrem Territorium

belassenen und delegierten Kompeten-
zen im Bereiche des Militirwesens dar.
Sieist in einem engeren Sinn die Summe
der kantonalen Vollzugsaufgaben auf
dem Gebiet des schweizerischen Wehr-
wesens. Die kantonale Militirhoheit
erweist sich als ein formeller Begriff,
dessen materieller Inhalt tiber weite
Strecken ausgehohlt ist. Kantonale
Militirhoheit heift heute nicht mehr
Teilsouverinitit im Bereiche des Wehr-
wesens, denn die Kantone sind auch
hier fast ginzlich zu reinen Bundes-
vollzugsorganen geworden.

B. Hier verdienen ein paar wenige
Aufgaben und Kompetenzen, die den
wesentlichen Inhalt der traditionellen
kantonalen Militirhoheit ausmachen,
erwihnt zu werden. An erster Stelle
ist die «Verfiigung der Kantone iiber
die Wehrkraft ihres Gebietes» (Arti-
kel 19, Absatz 4, BV und Artikel 203
MO) zu nennen. Darunter ist die Mog-
lichkeit und Kompetenz der Kantone,
im sogenannten Ordnungsdienst iiber
die kantonalen Truppen und deren
Kriegsmaterial zu verfiigen, zu ver-
stehen. Daneben sind das allerdings
auf formelle Verwaltungshandlungen
beschrinkte Offiziersernennungsrecht
(Artikel 21, Absatz 2, BV) sowie die
Material- und Ausriistungsbeschaffung
der Kantone zu erwihnen. Als Voll-
zugsorgane im Bereiche des Wehr-
wesens sind die Kantone titig auf den
Gebieten:

- des Sektors «Jugend und Sport»;

— des Aushebungswesens;

— der Fithrung der militdrischen Kon-
trollen;

— der Kommandoiibertragungen beli
kantonalen Truppenkorpern und Ein-
heiten;

— der Ausriistungs-, Bekleidungs- und
Waffeninspektionen;

— des auBerdienstlichen SchieBwesens;
— der Mobilmachungsvorbereitungen;
— des Baus und Unterhalts von kanto-
nalen Zeughdusern und Kasernen;

— der Veranlagung und des Bezuges
des Militarpflichtersatzes:

— der teilweisen Durchfithrung des Dis-
ziplinarstrafwesens auf dem Kantons-
gebiet.

C. Die Aufgabenteilung im Bereiche
des Wehrwesens zwischen Bund und
Kantonen laBt sich wie folgt zusam-
menfassen:

— Die Einheit des Heeres in Aufstel-
lung, Ausbildung und im Einsatz nach
auBen ist Sache des Bundes.

— Die Gesetzgebung tiber das Heer-
wesen ist Sache des Bundes.

— Die Verfligung tiber das Bundesheer
ist Sache des Bundes.

— Die Verwaltung ist auf Bund und
Kantone aufgeteilt; die Bundesgesetz-
gebung wird generell in den Kantonen
vollzogen.
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- Die Verfligung lber die Wehrkraft
ihrer Gebiete ist in den Schranken der
Verfassung und der Bundesgesetzge-
bung Sache der Kantone.

Kantonale Militirhoheit heit so-
mit: Teilhabe der Kantone am gesamt-
staatlichen Aufgabenbereich des Wehr-
wesens als Vollzugsorgane des Bundes.
Sie ist die Gesamtheit der in schlichter
Hoheitsverwaltung von den Kantonen
auf dem Gebiete des Militidrwesens zu
erfiillenden Vollzugsaufgaben.

III. Gesamtverteidigungskonzept und

kantonale Militarhoheit

Durch das Gesamtverteidigungs-
konzept werden den schweizerischen
Gliedstaaten neue und die traditionelle
kantonale Militarhoheit modifizierende
und erweiternde Aufgaben zugewiesen.
Nach dem Konzept vom 27. Juni 1973
fallen den Kantonen nunmehr folgende
Aufgaben zu:

— Sicherstellung der Regierungs- und
Verwaltungstitigkeit ;

— Information der Gemeindebehdrden
und der Bevolkerung;

- Aufrechterhaltung von Ruhe und
Ordnung;

Vollzug der MaBnahmen im Zivil-
schutz;

— Aufnahme
Flichtenden;
— Aufrechterhaltung des offentlichen
Gesundheitswesens;

— Versorgung der Bevolkerung mit
lebenswichtigen Giitern;

— Instandhaltung der Verkehrswege
und Anlagen der offentlichen Dienste;
— Durchfithrung des  Kulturgiiter-
schutzes;

— Durchfithrung der delegierten Bun-
desaufgaben.

Die Kantone bilden danach die de-
zentralisierten Elemente des ausgebau-
ten  schweizerischen Infrastruktur-
systems. Sie gewihrleisten als inte-
grierte Fithrungsbereiche nicht nur
die Vorbereitungshandlungen, sondern
auch die effektiven Uberlebensmal-
nahmen der gesamten Bevolkerung.
Dabei tritt die neu aufgebaute Terri-
torialorganisation nicht nur als Mitt-
lerin zwischen ziviler und militarischer
Fihrungsstruktur, sondern auch zwi-
schen Bund und Kantonen auf. Die
organisatorische Aufteilung der Terri-
torialkreise auf die Kantonsgebiete
vermag die Rolle der Kantone als
bundesstaatliche Integrationsfaktoren
entscheidend hervorzuheben.

Das  Gesamtverteidigungskonzept
geht von der klaren Vorstellung aus,
daB als Instrumentierung der Recht-
setzungsordnung in erster Linie Bun-
desrecht zum Tragen kommen muB,
wihrend die Instrumentierung der Ver-
waltungsordnung durch die Kantone

und Betreuung von

geschieht, die dazu die Handlungsfrei-
heit im Rahmen des Bundesrechtes
haben und die auch vom Bunde beauf-
sichtigt werden. Die Ausgabenzuwei-
sung an die Kantone, mit dem inte-
grierten  Militirwesen, kommt der
langst erhobenen Forderung nach ver-
mehrter materieller Verantwortung fiir
die Gliedstaaten nach. Die Kantone
werden von reinen Vollzugsorganen zu
partnerschaftlichen Mittragern einer
bundesstaatlichen Gesamtaufgabe. Al-
lerdings: Der Gedanke des Gesamt-
interesses und der allseitigen Inter-
dependenzen, der der Strategie der
Sicherheitspolitik eigen ist, beginnt erst
langsam ins BewuBtsein der Kantone
einzudringen, bildet jedoch die einzige
Grundlage fiir die bundesstaatlich aus-
gestaltete, auf gegenseitiger Partner-
schaft beruhenden Entwicklung des
schweizerischen Wehrwesens und da-
mit auch der kantonalen Militdrhoheit.

IV. Die Zukunft der kantonalen Militar-
hoheit als partnerschaftliche Aufgabe
von Bund und Kantonen

Ein Blick auf die modernen Entwick-
lungstendenzen des Bundesstaates zeigt
den Trend hin zum sogenannten ko-
operativen Bundesstaat, der sich vor
allem auszeichnet durch vermehrte
Kompetenzverbindung und Kom-
petenzvergemeinschaftung  zwischen
Bund und Gliedstaaten, durch eine
verstirkte Rahmengesetzgebung des
Bundes und der komplementiren
Pflicht der Gliedstaaten zur Aus-
fillung der vom Bund offengelassenen
Gesetzesrahmen und durch eine ver-
starkte Partizipation der Gliedstaaten
an der Zentralgewalt. Der unitarische
Bundesstaat setzt vermehrte Koope-
ration nicht nur voraus, sondern er
wirkt auch kooperationsfordernd.

Sowohl die totale Zentralisation des
Wehrwesens beim Bunde wie auch die
Bildung regionaler Verwaltungszentren
an Stelle der kantonalen Militiarverwal-
tungen vermogen den Anforderungen
des modernen Bundesstaates schwei-
zerischer Pragung im Bereiche des
Wehrwesens nicht zu geniigen. Gerade
in einem traditionellen Bereiche staat-
licher Aufgabenerfiillung wie dem des
Wehrwesens erweist sich eine Losung,
die dieses Wehrwesen als partnerschaft-
liche Aufgabe von Bund und Kantonen
normiert, als effektiv und politisch
realisierbar.

Das gliedstaatliche Staatsbewulf3t-
sein, das hier besonders ausgeprigt
erscheint, mul} erhalten, ja in Richtung
auf das Gesamtinteresse verstarkt wer-
den. Die BewuBtseinsbildung von un-
ten nach oben ist fiir den vielzitierten
Wehrwillen unerldBlich. Die gegensei-

tigen Aufgaben miissen mit Riicksicht
auf den Kompetenzbereich des Part-
ners erfiillt werden. Die Kantone sind
als Mitverantwortliche zu beteiligen.

Die Kantone werden sich zur Ausge-
staltung der durch die Gesamtverteidi-
gungskonzeption erweiterten kantona-
len Militirhoheit ein umfassendes Kon-
zept der Regierungs- und Verwaltungs-
tatigkeit sowie der innerstaatlichen In-
formation erarbeiten miissen. Die Be-
deutung der kantonalen Ausfiihrungs-
gesetzgebung fiir die Ausgestaltung der
kantonalen Militdrhoheit ist im Hin-
blick auf die politische Integrations-
kraft der Gliedstaaten grof3. Das Wehr-
wesen stellt sich fir die Kantone funk-
tional nur begrenzt als Rechtsverwirk-
lichung dar. Vieles ist im Gesamtver-
teidigungskonzept mit politischen Ent-
scheidungen durchsetzt. Die kantona-
len Rechtsnormen im Bereiche des
Wehrwesens bilden die unerldBliche
Voraussetzung zur Aufgabenerfiillung
und zum politischen Entscheid. Mate-
riell glaubhaft wird die kantonale Mili-
tarhoheit durch ihre normierte Reali-
sierung.

Ein System partnerschaftlicher Auf-
gaben erhoht die Anforderungen und
Anspriiche an die Gliedstaaten. Die
kantonale Militirhoheit hingt von de-
ren Erfilllung ab.

Zur Erreichung des angestrebten
Zieles einer formell und materiell glaub-
haften kantonalen Militarhoheit miissen
verschiedene Forderungen erfiillt wer-
den:

1. Allgemeines

— Die Normen der Bundesverfassung
betreffend das Wehrwesen sind zu revi-
dieren. Obsolete Artikel sind zu ent-
fernen, und das Wehrwesen ist als
partnerschaftliche Aufgabe von Bund
und Kantonen zu normieren.

— Die Rahmengesetzgebungskompe-
tenz des Bundes fiir das gesamte Wehr-
wesen ist beizubehalten. Diese hat die
Einheitlichkeit der Rechtsverhiltnisse
im Wehrwesen fiir die Schweiz zu ge-
wihrleisten und den Kantonen unter
Wahrung der gliedstaatlichen Organi-
sationsfreiheit die Ausfiihrungsgesetz-
gebung zu tiberlassen.

— Die horizontale und vertikale Ko-
operation im Wehrwesen ist zu intensi-
vieren, von Zufilligkeiten zu befreien
und durch die Bildung eines gemein-
samen Koordinations- und Planungs-
organs unter der Agide des Bundes zu
institutionalisieren und auszubauen.

— Die kantonale Militirhoheit muB
von tberholten Traditionalismen be-
freit und, von tiberkommener Kompe-
tenzbewahrungsmentalitit sowie anti-
zentralistischer Grundmotivation los-
geldst, zu einem neuen Verstindnis fiir
auf Kooperation und Eigenverantwort-
lichkeit beruhender gliedstaatlicher
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Autonomie auf dem Gebiete des Wehr-
wesens werden.

— Der durch die Gesamtverteidigungs-
konzeption den Kantonen gegebene
Rahmen kantonaler Militarhoheit ist
von den Gliedstaaten durch ihre Recht-
setzung auszufiillen.

— Eine vermehrte koordinierte Zen-
tralisation des Wehrwesens beim Bund
hat der Notwendigkeit unerldBlicher
Dezentralisation der Vollzugsbehdrden
Rechnung zu tragen.

2. Besonderes

— Das Zeughauswesen ist zu verein-
heitlichen. Das Nebeneinander von
kantonalen und eidgendssischen Zeug-
hausern ist aufzuheben. Die bisherige
dezentralisierte Placierung der Zeug-
hduser ist beizubehalten. Die Kantone
bleiben unter der Oberaufsicht des
Bundes fiir Betrieb und Unterhalt des
gesamten Zeughauswesens verantwort-
lich.

— Das Materialbeschaffungs-, Einlage-
rungs- und Unterhaltssystem zwischen
Bund und Kantonen ist zu vereinfachen
und zu vereinheitlichen. Das diesbe-
ziigliche gegenseitige Entschadigungs-
system ist aufzuheben.

— Das Aushebungswesen ist weiterhin
vom Bund zusammen mit den Kanto-
nen nach einheitlichen Grundsidtzen
durchzufiihren.

— Das Kontrollwesen ist fiir den ge-
samten Bereich der Gesamtverteidi-
gung vom Bund mittels elektronischer
Datenverarbeitung zuhanden der kan-
tonalen Kontrollbehérden zu rationali-
sieren. Die dezentrale Kontrollorgani-
sation ist bis auf die Stufe der Sektions-
chefs beizubehalten.

— Ander kantonalen Ausriistungs- und
Bekleidungskompetenz unter Aufsicht
des Bundes ist aus wirtschaftlichen,
politischen und psychologischen Griin-
den festzuhalten.

— An den kantonalen Truppenkdrpern
ist auch im Gesamtverteidigungskon-
zept festzuhalten. Die dadurch gewihr-
leistete interne und externe Integra-

tionsfunktion der Kantone bleibt aus
psychologischen und politischen Griin-
den fiir den Bundesstaat unersetzlich.
Dasselbe gilt fiir das kantonale Offi-
ziersernennungsrecht.

— Die Verfligungskompetenz iiber die
Wehrkraft der Kantonsgebiete ist ge-
meinsam von Bund und Kantonen aus-
zuliben.

— Fir alle Kooperationsinstitutionen
auf dem Gebiete des Wehrwesens sind
Pflichtenhefte zu erstellen. Diese In-
stitutionen sind zu regelmiBigen Ar-
beitsberichten zu verpflichten.

— Die bestehende Entschiadigungsaus-
gleichspraxis zwischen Bund und Kan-
tonen ist durch ein klares Finanzaus-
gleichskonzept im Bereiche der Ge-
samtverteidigung zu ersetzen bezie-
hungsweise zu ergianzen.

— Die durch die Rationalisierung ge-
wisser Aufgabenbereiche frei werden-
den Arbeitskrifte der kantonalen Ver-
waltungen sind fiir die neuen Aufgaben
im Rahmen der gliedstaatlichen Ge-
samtverteidigungsaufgaben einzuset-
zen.

— Den Kantonen ist bei der personellen
Besetzung von Gesamtverteidigungs-
amtern und von Militirverwaltungs-
posten ein Mitspracherecht einzuriu-
men.

— Der Bund hat Rahmenpldne und
Termine fir die Erfiillung kantonaler
Aufgaben im Gebiete des Wehrwesens
aufzustellen. Er bestimmt die Folgen
gliedstaatlichen Ungeniigens oder Un-
tatigwerdens unter Beriicksichtigung
der finanziellen Leistungsfiahigkeit der
Kantone. Er fordert die regionale glied-
staatliche Zusammenarbeit und Koor-
dination auf dem Gebiete des Wehr-
wesens. :

Das Wehrwesen als partnerschaft-
liche Aufgabe von Bund und Kantonen
vermag die kantonale Militirhoheit
als Resultat der politischen Integra-
tionskraft der Bundesgliedstaaten zum
Vorbild gemeinsamer Aufgabenlésung
von Bund und Gliedstaaten und zum
Beispiel kantonaler Staatlichkeit auf
einem Teilgebiet gesamtstaatlicher Té-
tigkeit werden zu lassen.

V. Schluf§

Das Festhalten an und der Ausbau
der kantonalen Militdrhoheit im skiz-
zierten Sinne kann Mittel und Beweis
dafiir sein, daBl im modernen Verwal-
tungsfoderalismus die Kantone weiter-
hin notwendige Entscheidungs- und
Handlungszentren neben dem Bund
bleiben, daBl die Gliedstaaten durch
ihre Integrationskraft und -wirkung
die Einheit ohne Preisgabe der uner-
liBlichen Differenzierung im Bundes-
staate garantieren.

Die dadurch entstehenden Unkosten
in der Administration und in der Ge-
samtorganisation sind tragbar und
missen als Preis fiir die Vermeidung
des nivellierten durchorganisierten Ein-
heitsstaates in Kauf genommen wer-
den.

Die kantonale Militarhoheit ist dann
nicht mehr nur die Summe der den
Kantonen vom Bund iiberlassenen
Vollzugsaufgaben, sondern vielmehr
die Summe gliedstaatlicher Mitverant-
wortung und Mitarbeit an der gemein-
samen Aufgabe des Wehrwesens im
schweizerischen Bundesstaat. B

Werbung fiir FHD ist notig!

Es gibt ihrer immer noch zu wenig.

Jede gesunde Schweizer Biirgerin von 19 bis
40 Jahren kann, unter Voraussetzung ihrer
allgemeinen Eignung, in den Frauenhilfs-
dienst aufgenommen werden. Die FHD kann
wihlen, wo sie gerne eingesetzt werden
mochte:

Fiirsorge-, Soldatenstuben-, Fliegerbeobach-
tungs-, Warn-, Ubermittlungs-, Brieftauben-,
Administrativer-, Feldpost-, Motorfahrer-
oder Kochdienst.

Werbemappen, Ausstellungsmaterial,
Tonbildschau und weitere Auskiinfte durch
Dienststelle FHD, Neuengafi-Passage 3,
3011 Bern.

“DAS /ST WENN EIN EHE -
MALIGER DIENSTVERWEIA *
, GERER EINEN SOKN HAT

DEM ES IN DER REKRUTEN:

SCHULE
N 2 GEFALLT Y
ey

EINE SOLCHE
JCHANDE IN

DER pAMILIFY

U7/ Elp GERE [CHTETZT
IV VE ONTEROFFIZIERS
| SCHYLE '

Bolz et

308

ASMZ Nr. 9/1975




	Die kantonale Militärhoheit : historische Folklore?

